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V

Vorwort zur Zweitauflage

Die Erstauflage des Basler Kommentars zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des
Sozialversicherungsrechts (ATSG) vom 6. Oktober 2000 (BSK ATSG) ist anfangs 2020
erschienen. Weil das Gesetz auf alle bundesgesetzlich geregelten Sozialversicherungen
(ausser berufliche Vorsorge) – neuerdings auch auf das Bundesgesetz über Überbrü-
ckungsleistungen für ältere Arbeitslose (ÜLG) vom 19. Juni 2020 – anwendbar ist, ist
auch seit dem Erscheinen der Erstauflage eine reichhaltige Rechtsprechung ergangen; die
Literatur hat sich ebenfalls weiterhin intensiv mit dem ATSG befasst. Schon aus diesem
Grund hat sich der Verlag Helbing Lichtenhahn entschieden, nach fünf Jahren eine zweite
Auflage herauszugeben. Von besonderem Interesse sind Rechtsprechung und Literatur zur
1. ATSG-Revision vom 21. Juni 2019, die in der Erstauflage im Lichte der Materialien be-
reits kommentiert wurde, aber erst am 1. Januar 2021 in Kraft trat. Kommentiert werden
auch die neuen Bestimmungen des Gesetzes im Zusammenhang mit der Weiterentwick-
lung der IV und der Modernisierung der Aufsicht.

Die meisten Autorinnen und Autoren der Erstauflage haben sich erfreulicherweise zur
Mitwirkung an der Zweitauflage bereit erklärt. Ihnen, wie auch den neu dazugestossenen
Autorinnen und Autoren, danken wir für die konstruktive Zusammenarbeit sowie die
gründlichen und überzeugenden Kommentierungen, die sie fristgerecht verfasst haben.
Dass der Kommentar zur geplanten Zeit erscheinen kann, ist auch das Verdienst der
Lektorinnen Barbara Rais und Dr. iur. Janneke de Snaijer. Wir danken auch ihnen und
den anderen Verantwortlichen des Verlags Helbing Lichtenhahn für ihr Engagement und
die gute Zusammenarbeit.

Ghislaine Frésard-Fellay, Barbara Klett, Susanne Leuzinger, im Dezember 2024
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